
Antrag auf Erteilung einer Spielhallenerlaubnis 
nach § 24 Abs. 1 GlüStV 2021 i.V.m. Art. 9, 12 AGGlüStV 

(GlüStV 2021: Glücksspielstaatsvertrag 2021, AGGlüStV: Ausführungsgesetz zum GlüStV 2021)

Antragsteller (natürliche Person):
Name, Vorname, ggf. Geburtsname:

Telefon: E-Mail:Handynummer:Telefax:

Wohnanschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer):

Geburtsdatum: Geburtsort, Kreis, Land: Staatsangehörigkeit
deutsch

Antragsteller (juristische Person):
Bezeichnung der juristischen Person:

Telefon: E-Mail:Handynummer:Telefax:

Betriebsanschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer):

Name, Vorname, Anschrift des/der gesetzlichen (Vertreter(s):

Amtsgericht /Handelsregister-Nr.:

Geburtsdatum:

Angaben über den Betrieb:
Art und Name des Betriebes oder der Betriebe, für die ein gemeinsamer Antrag gestellt wird. 
(Hinweis: Unzulässig sind Bezeichnungen wie "Casino" oder "Spielbank")

Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer, Stockwerk):

Befindet sich in einem Umkreis von 250 Metern Luftlinie eine weitere Spielhalle? ja nein

Befindet sich in einem Umkreis von 500 Metern Luftlinie eine weitere Spielhalle? ja nein

Werden in dem Gebäude oder Gebäudekomplex, in dem sich die Spielhalle befindet, 
Sportwetten vermittelt (§ 21 Abs. 2 Satz 2 GlüStV 2021)? ja nein

Ich/Wir beantrage(n) die Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb eines/einer

Einfachspielhalle

2er 3er MehrfachspielhallenkomplexGemeinsamer Antrag nach Art. 15 Abs. 3 Satz 5 AGGlüStV für einen



Erfolgt durch Aushang, Broschüren oder in anderer Weise Aufklärung über die spielrelevanten Informationen gem.  
§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 4, 5, 10, 12 und 13 GlüStV 2021?

Liegt ein Sozialkonzept vor? 
  
  
  
  
Hinweise: 
Erkundigen Sie sich ggf. vor Erstellung des Sozialkonzepts, nach dem erforderlichen Inhalt.

Sonstige Werbeansichten außerhalb der Spielhalle 
(Hinweis: die Werberichtlinie vom 7. Dezember 2012, abgedruckt im AllMBl Nr. 1/2013, ist zu beachten)

nein
ja: Art der Werbung:

Internetauftritt:

nein
ja: Art des Auftritts/wird Werbung mit Anreiz/Animation zum Spielen gemacht?

Sozialkonzept (§ 6 GlüStV 2021):

nein
ja: Sozialkonzept beilegen

nein
ja

Informationskonzept (§ 7 GlüStV 2021):

Hiermit verpflichte ich mich als Betreiber der Spielhalle in meiner Spielhalle keine Onlineautomatenspiele und 
Sportwetten im Internet anzubieten

ja
nein

Unterlassungserklärung zum Internetverbot (§ 4 Abs. 4 GlüStV 2021)

Unterschrift

Werbung mit räumlichen Bezug zum Gebäude 
(Hinweis: Unzulässig ist Leuchtreklame, Aufstellung von Pylonen etc.)

Werbekonzept (§ 5 GlüStV 2021):

nein
ja: Art der Werbung:

Verpflichtungserklärung zum Verbot audiovisueller oder rein visueller Übertragungen von Automatenspielen 
(§ 22c Abs. 4 GlüStV 2021)
Hiermit verpflichte ich mich, keine audiovisuellen oder rein visuellen Übertragungen von Automatenspielen u. a. aus 
meiner Spielhalle und die Teilnahme hieran über das Internet anzubieten und somit dem Verbot des § 22c Abs. 4 
GlüStV 2021 Folge zu leisten.

Unterschrift



Erklärung des Antragsstellers:
Sind Sie vorbestraft und/oder ist ein Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen  
Sie anhängig? ja nein

Haben Sie innerhalb der letzten 3 Jahre eine eidesstattliche Versicherung abgegeben 
oder wurde Haft zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung angeordnet? ja nein

Ist über Ihr Vermögen ein Vergleichs-, Konkurs- oder Insolvenzverfahren beantragt, 
eröffnet oder mangels Masse abgelehnt worden? ja nein

Ein Gewerbeuntersagungsverfahren gegen mich ist anhängig: ja nein

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass der Betrieb der Spielhalle vor Erteilung der 
Erlaubnis eine Straftat nach § 284 StGB bzw. Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einer Geldbuße geahndet 
werden kann sowie zur Versagung der Erlaubnis führen kann.

UnterschriftOrt, Datum

Hinweise nach dem Datenschutzgesetz

Die Datenschutzerklärung können Sie online auf https://www.landkreis-augsburg.de/fileadmin/user_upload/
Sicherheit/Datenschutzhinweise_Gewerbe-__Gaststaetten-_und_Gluecksspielrecht.pdf einsehen. Bitte beachten Sie, 
dass die vorstehenden Angaben zur rechtmäßigen Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben erforderlich sind und Sie 
zur Mitteilung dieser Daten verpflichtet sind. Ferner weisen wir Sie darauf hin, dass der Antrag ohne Ihre Angaben 
nicht bearbeitet werden kann. Rechtsgrundlage hierfür ist § 9 Abs. 6 GlüStV 2021.

https://www.landkreis-augsburg.de/fileadmin/user_upload/Sicherheit/Datenschutzhinweise_Gewerbe-__Gaststaetten-_und_Gluecksspielrecht.pdf
https://www.landkreis-augsburg.de/fileadmin/user_upload/Sicherheit/Datenschutzhinweise_Gewerbe-__Gaststaetten-_und_Gluecksspielrecht.pdf


zurück an das 
Landratsamt Augsburg 
Fachbereich 30 
Prinzregentenplatz 4 
86150 Augsburg

1)    Schriftlicher Antrag (vollständig ausgefüllt) 
  
2)    Nachweis d. Aufsteller-Erlaubnis nach § 33c Abs. 1 GewO oder  
        Mitteilung von Name und Anschrift des Aufstellers 
  
3)    Unterrichtungsnachweis von IHK zu §§ 10a und 10b SpielV  
        (wenn Betreiber zugleich Aufsteller ist) 
  
4)    Nachweis über Geeignetheitsbescheinigung über den Aufstellungsort 
        nach § 33c Abs. 3 GewO 
  
5)    Ggf. Nachweis d. Erlaubnis nach § 33d GewO zur Veranstaltung  
        anderer Spiele 
  
6)    Werbekonzept, § 5 GlüStV 2021 
  
7)    Sozialkonzept, § 6 GlüStV 2021 
  
8)    Informationskonzept, § 7 GlüStV 2021 
  
9)    Unterlassungserklärung zum Internetverbot, § 4 Abs. 4 GlüStV 2021 
  
10)  Verpflichtungserklärung zum Verbot audiovisueller Übertragung  
        von im Internet veranstalteten Glücksspielen 
  
11)  Nachweis über Eingangsbestätigung des bereits gestellten Antrages auf  
        OASIS-Zugang am Regierungspräsidium Darmstadt 
 

Notwendige Unterlagen allgemein:
wird nachgereichtliegt vor

wird nachgereichtliegt vor

wird nachgereichtliegt vor

wird nachgereichtliegt vor

wird nachgereichtliegt vor

wird nachgereichtliegt vor

wird nachgereichtliegt vor

wird nachgereichtliegt vor

wird nachgereichtliegt vor

wird nachgereichtliegt vor

wird nachgereichtliegt vor

Zusätzlich bei Vorliegen einer Verbundspielhalle:
 - Gemeinsamer Antrag zum Betrieb einer Verbundspielhalle, 
   insbesondere bei Vorliegen unterschiedlicher Betreiber 
   der Verbundspielhalle 
  
 - Nachweis über Sachkundenachweis d. Betreibers und der 
    Spielhallenleitung vor Ort gemäß § 29 Abs. 4 GlüStV 2021   
    i. V. m. Art. 15 Abs. 3 Satz 2 Buchst. c AGGlüStV 
  
 - Nachweis d. besonderen Schulung des Personals gemäß 
   § 29 Abs. 4 GlüStV 2021 i. V. m. 
   Art. 15 Abs. 3 Satz 1 Buchst. c AGGlüStV 
  
 - Zertifizierung durch eine akkreditierte Prüforganisation 
 

 - Zertifizierung (+ Nachfolgezertifizierungen) durch eine   
   unabhängige Prüforganisation. (Bei nicht akkreditierten 
   Prüforganisationen können zum Nachweis der Unabhängig- 
   keit die in Art. 15 Abs. 3 Satz 5 genannten Kriterien heran- 
   gezogen werden)

Zusätzlich bei Unterschreitung des erforderlichen Mindestabstandes zu benachbarten Spielhallen

wird nachgereichtliegt vor

wird nachgereichtliegt vor

wird nachgereichtliegt vor

wird nachgereichtliegt vor

wird nachgereichtliegt vor

Stand: August 2021


Antrag auf Erteilung einer Spielhallenerlaubnis
nach § 24 Abs. 1 GlüStV 2021 i.V.m. Art. 9, 12 AGGlüStV
(GlüStV 2021: Glücksspielstaatsvertrag 2021, AGGlüStV: Ausführungsgesetz zum GlüStV 2021)
Antragsteller (natürliche Person):
Staatsangehörigkeit
Antragsteller (juristische Person):
Angaben über den Betrieb:
Befindet sich in einem Umkreis von 250 Metern Luftlinie eine weitere Spielhalle?
Befindet sich in einem Umkreis von 500 Metern Luftlinie eine weitere Spielhalle?
Werden in dem Gebäude oder Gebäudekomplex, in dem sich die Spielhalle befindet,
Sportwetten vermittelt (§ 21 Abs. 2 Satz 2 GlüStV 2021)?
Ich/Wir beantrage(n) die Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb eines/einer
Erfolgt durch Aushang, Broschüren oder in anderer Weise Aufklärung über die spielrelevanten Informationen gem. 
§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 4, 5, 10, 12 und 13 GlüStV 2021?
Liegt ein Sozialkonzept vor?
 
 
 
 
Hinweise:
Erkundigen Sie sich ggf. vor Erstellung des Sozialkonzepts, nach dem erforderlichen Inhalt.
Sonstige Werbeansichten außerhalb der Spielhalle
(Hinweis: die Werberichtlinie vom 7. Dezember 2012, abgedruckt im AllMBl Nr. 1/2013, ist zu beachten)
Internetauftritt:
Sozialkonzept (§ 6 GlüStV 2021):
Informationskonzept (§ 7 GlüStV 2021):
Hiermit verpflichte ich mich als Betreiber der Spielhalle in meiner Spielhalle keine Onlineautomatenspiele und Sportwetten im Internet anzubieten
Unterlassungserklärung zum Internetverbot (§ 4 Abs. 4 GlüStV 2021)
Unterschrift
Werbung mit räumlichen Bezug zum Gebäude
(Hinweis: Unzulässig ist Leuchtreklame, Aufstellung von Pylonen etc.)
Werbekonzept (§ 5 GlüStV 2021):
Verpflichtungserklärung zum Verbot audiovisueller oder rein visueller Übertragungen von Automatenspielen
(§ 22c Abs. 4 GlüStV 2021)
Hiermit verpflichte ich mich, keine audiovisuellen oder rein visuellen Übertragungen von Automatenspielen u. a. aus meiner Spielhalle und die Teilnahme hieran über das Internet anzubieten und somit dem Verbot des § 22c Abs. 4 GlüStV 2021 Folge zu leisten.
Unterschrift
Erklärung des Antragsstellers:
Sind Sie vorbestraft und/oder ist ein Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen 
Sie anhängig?
Haben Sie innerhalb der letzten 3 Jahre eine eidesstattliche Versicherung abgegeben
oder wurde Haft zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung angeordnet?
Ist über Ihr Vermögen ein Vergleichs-, Konkurs- oder Insolvenzverfahren beantragt,
eröffnet oder mangels Masse abgelehnt worden?
Ein Gewerbeuntersagungsverfahren gegen mich ist anhängig:
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass der Betrieb der Spielhalle vor Erteilung der Erlaubnis eine Straftat nach § 284 StGB bzw. Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einer Geldbuße geahndet werden kann sowie zur Versagung der Erlaubnis führen kann.
Unterschrift
Hinweise nach dem Datenschutzgesetz
Die Datenschutzerklärung können Sie online auf https://www.landkreis-augsburg.de/fileadmin/user_upload/Sicherheit/Datenschutzhinweise_Gewerbe-__Gaststaetten-_und_Gluecksspielrecht.pdf einsehen. Bitte beachten Sie, dass die vorstehenden Angaben zur rechtmäßigen Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben erforderlich sind und Sie zur Mitteilung dieser Daten verpflichtet sind. Ferner weisen wir Sie darauf hin, dass der Antrag ohne Ihre Angaben nicht bearbeitet werden kann. Rechtsgrundlage hierfür ist § 9 Abs. 6 GlüStV 2021.
zurück an das
Landratsamt Augsburg
Fachbereich 30
Prinzregentenplatz 4
86150 Augsburg
1)    Schriftlicher Antrag (vollständig ausgefüllt)
 
2)    Nachweis d. Aufsteller-Erlaubnis nach § 33c Abs. 1 GewO oder 
        Mitteilung von Name und Anschrift des Aufstellers
 
3)    Unterrichtungsnachweis von IHK zu §§ 10a und 10b SpielV 
        (wenn Betreiber zugleich Aufsteller ist)
 
4)    Nachweis über Geeignetheitsbescheinigung über den Aufstellungsort
        nach § 33c Abs. 3 GewO
 
5)    Ggf. Nachweis d. Erlaubnis nach § 33d GewO zur Veranstaltung 
        anderer Spiele
 
6)    Werbekonzept, § 5 GlüStV 2021
 
7)    Sozialkonzept, § 6 GlüStV 2021
 
8)    Informationskonzept, § 7 GlüStV 2021
 
9)    Unterlassungserklärung zum Internetverbot, § 4 Abs. 4 GlüStV 2021
 
10)  Verpflichtungserklärung zum Verbot audiovisueller Übertragung 
        von im Internet veranstalteten Glücksspielen
 
11)  Nachweis über Eingangsbestätigung des bereits gestellten Antrages auf 
        OASIS-Zugang am Regierungspräsidium Darmstadt
 
Notwendige Unterlagen allgemein:
Zusätzlich bei Vorliegen einer Verbundspielhalle:
         - Gemeinsamer Antrag zum Betrieb einer Verbundspielhalle,
           insbesondere bei Vorliegen unterschiedlicher Betreiber
           der Verbundspielhalle
 
         - Nachweis über Sachkundenachweis d. Betreibers und der
            Spielhallenleitung vor Ort gemäß § 29 Abs. 4 GlüStV 2021  
            i. V. m. Art. 15 Abs. 3 Satz 2 Buchst. c AGGlüStV
 
         - Nachweis d. besonderen Schulung des Personals gemäß
           § 29 Abs. 4 GlüStV 2021 i. V. m.
           Art. 15 Abs. 3 Satz 1 Buchst. c AGGlüStV
 
         - Zertifizierung durch eine akkreditierte Prüforganisation
 
         - Zertifizierung (+ Nachfolgezertifizierungen) durch eine  
           unabhängige Prüforganisation. (Bei nicht akkreditierten
           Prüforganisationen können zum Nachweis der Unabhängig-
           keit die in Art. 15 Abs. 3 Satz 5 genannten Kriterien heran-
           gezogen werden)
Zusätzlich bei Unterschreitung des erforderlichen Mindestabstandes zu benachbarten Spielhallen
Stand: August 2021
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